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Freitag, den 8. April 2022

der Stadt Trebsen mit ihren Ortsteilen
Altenhain, Neichen, Seelingstädt
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ohe Ostern

wünsche ich allen Bürgerinnen und Bürgern 
auch im Namen des Stadtrates und der Ortschaftsräte 
Altenhain und Seelingstädt

Ihr Bürgermeister
Stefan Müller
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§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für In-
vestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf  
0 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlun-
gen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 
künftigen Jahren werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Auszahlungen nach dem Haushaltplan wird auf 1.200.000 EUR 
festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteu-
ern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für die land- und

forstwirtschaftlichen Betriebe  380 v.H.
b) für die Grundstücke  410 v.H.

2. Gewerbesteuer
Gewerbesteuer  410 v.H.

Die Haushaltsatzung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.

Trebsen, den 01.03.2022

Stefan Müller
Bürgermeister

Bekanntmachungsvermerk:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekom-
men. Dies gilt nicht, wenn

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt
ist,

2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, Geneh-
migung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt
worden sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstan-

det hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift ge-

genüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sach-
verhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich
geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend machen. Sätze 1 bis 3 sind 
nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der Satzung 
auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfol-
gen hingewiesen worden ist.
Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022 wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht. 

Auf Grund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat 
der Stadtrat in der Sitzung am 01.03.2022 folgende Haus-
haltsatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltplan für das Haushaltjahr 2022, der die für die 
Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfal-
lenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie einge-
henden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, 
wird festgesetzt:

im Ergebnishaushalt mit dem
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von � 8.090.097 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 

von  9.504.024 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen 

(ordentliches Ergebnis) auf  -1.413.927 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf  0 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf 

9.000 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und 

Aufwendungen (Sonderergebnis) auf �  -9.000 EUR
- Gesamtergebnis auf �  -1.422.927 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von 

Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus 
Vorjahren auf  0 EUR

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen 
des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf  0 EUR

- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen 
Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 
SächsGemO auf �  0 EUR

- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderer-
gebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 
SächsGemO auf �  343.701 EUR

- veranschlagtes Gesamtergebnis auf �  -1.079.226 EUR

im Finanzhaushalt mit dem
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwal-

tungstätigkeit auf� 6.171.256 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwal-

tungstätigkeit auf  8.010.919 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Ver-

waltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzah-
lungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig-
keit auf �  -1.839.663 EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 
 229.150 EUR

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
auf �  1.375.640 EUR

- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions-
tätigkeit auf �  -1.146.490 EUR

- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo 
aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus 
laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamt-
beträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investiti-
onstätigkeit auf  -2.986.153 EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
auf  0 EUR

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
auf  0 EUR

- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzie-
rungstätigkeit auf  0 EUR

- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haus-
haltjahr auf  -2.986.153 EUR

Amtliche Bekanntmachungen

Haushaltsatzung der Stadt Trebsen für das Haushaltjahr 2022
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Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022 liegt gemäß § 76 
Abs. 3 SächsGemO in der Zeit vom 11.04.2022 bis 19.04.2022 
im Rathaus, Markt 13 – Zimmer 14 zu den Öffnungszeiten der 
Stadtverwaltung
Di. 9:00 - 12:00 Uhr und 13:00 bis 19:00 Uhr,
Do. 9:00 - 12:00 Uhr und 13:00 bis 17:00 Uhr,
Fr. 9:00 - 12:00 Uhr
zur Einsichtnahme für jedermann aus.
Folgende Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushalts-
satzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 er-

ging mit Bescheid des Landratsamtes Landkreis Leipzig, Amt 
für Rechts-, Kommunal- und Ordnungsangelegenheiten, am 
29.03.2022:
Bescheid
1. Die Gesetzmäßigkeit des Beschlusses des Stadtrates der

Stadt Trebsen Nr. SR/04/2022 vom 3. März 2022 zur Haus-
haltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 
wird bestätigt.

2. Der Bescheid ergeht kostenfrei.

Beschlussspiegel

Stadtratssitzung am 29.03.2022
Beschluss SR/06/2022
Der Stadtrat lehnt das Bürgerbegehren/den Antrag auf Durchführung eines Bürgerentscheids vom 23.11.2021 (Anlage 1) als unzu-
lässig ab und stimmt dem Bescheidentwurf (Anlage 2) zu.
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Anlage 1
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ligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
zum Bebauungsplan Nr. 9 „Sondergebiet Papierherstellung An 
der Pauschwitzer Straße“ der Stadt Trebsen.
Beschluss SR/13/2022
Der Stadtrat beschließt die Annahme des Abwägungsvorschlags 
„Abwägung zum Entwurf“ zu den Ergebnissen der Öffentlich-
keitsbeteiligung zum Bebauungsplan Nr. 9 „Sondergebiet Pa-
pierherstellung An der Pauschwitzer Straße“ der Stadt Trebsen.
Beschluss SR/14/2022
Der Stadtrat beschließt die Satzung zum Bebauungsplan Nr. 9 
„Sondergebiet Papierherstellung An der Pauschwitzer Straße“ 
der Stadt Trebsen gemäß Anlage zur Vorlage.
Beschluss SR/15/2022
Der Stadtrat beschließt, sowohl über den diesem Beschluss-
vorschlag als „Abwägung zum Entwurf zur Beteiligung der Öf-
fentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB 
sowie der Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB“ bei-
gefügten Abwägungsvorschlag zu den Ergebnissen der Betei-
ligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB als auch über den diesem Beschluss-
vorschlag als „Abwägung zum Entwurf“ beigefügten Abwä-
gungsvorschlag zu den Ergebnissen der Öffentlichkeitsbetei-
ligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zum Bebauungsplan Nr. 10 
„Sondergebiet Verkehrsentlastungsfläche für das Sonderge-
biet Papierherstellung An der Pauschwitzer Straße“ der Stadt 
Trebsen jeweils im Ganzen (en bloc) abzustimmen.
Beschluss SR/16/2022
Der Stadtrat beschließt die Annahme des Abwägungsvor-
schlags „Abwägung zum Entwurf zur Beteiligung der Öffent-
lichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB sowie 
der Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB“ zu den Er-
gebnissen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange zum Bebauungsplan Nr. 10 „Sondergebiet 
Verkehrsentlastungsfläche für das Sondergebiet Papierherstel-
lung An der Pauschwitzer Straße“ der Stadt Trebsen.
Beschluss SR/17/2022
Der Stadtrat beschließt die Annahme des Abwägungsvor-
schlags „Abwägung zum Entwurf“ zu den Ergebnissen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Bebauungsplan Nr. 10 „Sonder-
gebiet Verkehrsentlastungsfläche für das Sondergebiet Papier-
herstellung An der Pauschwitzer Straße“ der Stadt Trebsen.
Beschluss SR/18/2022
Der Stadtrat beschließt die Satzung zum Bebauungsplan Nr. 10 
Sondergebiet „Verkehrsentlastungsfläche für das Sondergebiet 
Papierherstellung An der Pauschwitzer Straße“ der Stadt Treb-
sen gemäß Anlage zur Vorlage.
Beschluss SR/19/2022
Der Stadtrat beschließt die Beauftragung der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Terpitz Bast Ronneberger GmbH, Karl-Lieb-
knecht-Str. 14, 04107 Leipzig mit der örtlichen Prüfung der Jah-
resabschlüsse 2015, 2016 und 2017.

Beschluss SR/07/2022
Der Stadtrat beschließt, sowohl über den diesem Beschluss-
vorschlag als „Abwägung zum Entwurf zur Beteiligung der Öf-
fentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB 
sowie der Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB“ bei-
gefügten Abwägungsvorschlag zu den Ergebnissen der Be-
teiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB als auch über den diesem 
Beschlussvorschlag als „Abwägung zum Entwurf“ beigefügten 
Abwägungsvorschlag zu den Ergebnissen der Öffentlichkeits-
beteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zur „1. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes in mehreren Bereichen“ der Stadt Treb-
sen jeweils im Ganzen (en bloc) abzustimmen.
Beschluss SR/08/2022
Der Stadtrat beschließt die Annahme des Abwägungsvor-
schlags „Abwägung zum Entwurf zur Beteiligung der Öffent-
lichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB sowie 
der Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB“ zu den Er-
gebnissen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange zur „1.Änderung des Flächennutzungspla-
nes in mehreren Bereichen“ der Stadt Trebsen.
Beschluss SR/09/2022
Der Stadtrat beschließt die Annahme des Abwägungsvor-
schlags „Abwägung zum Entwurf“ zu den Ergebnissen der Öf-
fentlichkeitsbeteiligung zur „1. Änderung des Flächennutzungs-
planes in mehreren Bereichen“ der Stadt Trebsen.
Beschluss SR/10/2022
Der Stadtrat stellt die „1. Änderung des Flächennutzungspla-
nes in mehreren Bereichen“ der Stadt Trebsen einschließlich 
Begründung mit Umweltbericht mit Stand Februar 2022 gemäß 
Anlage zur Vorlage fest.
Beschluss SR/11/2022
Der Stadtrat beschließt, sowohl über den diesem Beschlussvor-
schlag als „Abwägung zum Entwurf zur Beteiligung der Öffent-
lichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB sowie 
der Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB“ beigefügten 
Abwägungsvorschlag zu den Ergebnissen der Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß  
§ 4 Abs. 2 BauGB als auch über den diesem Beschlussvorschlag 
als „Abwägung zum Entwurf“ beigefügten Abwägungsvorschlag 
zu den Ergebnissen der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB zum Entwurf des Bebauungsplan Nr. 9 „Sonder-
gebiet Papierherstellung An der Pauschwitzer Straße“ der Stadt 
Trebsen jeweils im Ganzen (en bloc) abzustimmen.
Beschluss SR/12/2022
Der Stadtrat beschließt die Annahme des Abwägungsvorschlags 
„Abwägung zum Entwurf zur Beteiligung der Öffentlichkeit nach 
§ 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB sowie der Nachbarge-
meinden nach § 2 Abs. 2 BauGB“ zu den Ergebnissen der Betei-
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Wie entsorge ich Garten- und Pflanzenabfälle richtig?

Garten- und Pflanzenabfälle unterliegen in Deutschland, wie die 
meisten anderen Abfälle auch, dem primären Verwertungsge-
bot. Das heißt: „Pflanzliche Abfälle sind vorrangig zu verwerten. 
Deren Entsorgung durch Verbrennung ist deshalb grund-
sätzlich ausgeschlossen. Die Verordnung der Sächsischen 
Staatsregierung über die Entsorgung von pflanzlichen Abfällen 
(Pflanzenabfallverordnung – PflanzAbfV) fordert, dass pflanzli-
che Abfälle, die auf gärtnerisch genutzten Grundstücken oder 
in Gärten anfallen, durch Verrotten, insbesondere durch Lie-
genlassen, Untergraben, Unterpflügen oder Kompostieren auf 
dem Grundstück, auf dem sie anfallen, entsorgt werden. Als 
weitere Möglichkeiten der Entsorgung können sie die „Grüne 
Tonne“, die kostenpflichtige Abgabe bei den Annahmestellen 
der Firma Kell GmbH oder auch Annahmestellen von Privatun-
ternehmen für die Entsorgung von Garten- und Pflanzenabfäl-
len nutzen. Wichtige Hinweise für die Entsorgung von Abfäl-
len aller Art finden Sie auch in der Informationsbroschüre zur 
Abfallwirtschaft 2022 der KELL GmbH (Kommunalentsorgung 
Landkreis Leipzig)

Frank Erfurth
Sachbearbeiter

Geplante Sitzungstermine

26.04. Stadtrat
26.04. Ortschaftsrat Altenhain
28.04. Ortschaftsrat Seelingstädt
02.05. Technischer Ausschuss
03.05. Verwaltungsausschuss

Die entsprechenden Tagesordnungen zu den Sitzungen 
entnehmen Sie bitte den ortsüblichen Bekanntmachungen 
an den Bekanntmachungstafeln im Stadtgebiet.

Mitteilungen

Informationen aus dem Ordnungsamt

Die Straßenverkehrsbehörde informiert

Mehrere Grundstücksanlieger der Brückenstraße haben bei der 
Stadtverwaltung Trebsen angefragt, ob die Einrichtung einer 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h in der Brückenstra-
ße geprüft werden kann. Die Stadt Trebsen stellte einen Antrag 
auf Prüfung einer Geschwindigkeitsreduzierung beim zuständi-
gen Straßenverkehrsamt des Landkreises Leipzig (zuständig für 
die Staatsstraße S 47). Am 11.03.2022 bewerteten Vertreter von 
Straßenverkehrsamt, der Polizei, der Stadt Trebsen und dem 
Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LaSuV) gemeinsam die 
Situation Vorort. Nach Auswertung der Vorortprüfung durch alle 
Beteiligten wurde entschieden, dass die jetzt gültige Regelung 
beibehalten und der Antrag der Stadt Trebsen abgelehnt wird.
Die Entscheidung wurde wie folgt begründet: „Eine verdeck-
te Messung ergab keine Grundlage für eine Reduzierung der 
Geschwindigkeit von 50 km/h auf 30 km/h. Die Brückenstraße 
ist eine schmale Einbahnstraße mit ausgebautem Gehweg. Die 
Streckenführung lässt eine erhöhte Geschwindigkeit nicht zu. 
Auch liegt kein Unfallgeschehen vor, daher ist eine Reduzierung 
der Geschwindigkeit nicht erforderlich.“

Sondernutzung von öffentlichen Gehwegen,  
Straßen und Plätzen

Aus gegebenem Anlass möchte ich an dieser Stelle alle Grund-
stückseigentümer, Baubetriebe und gewerblichen Dienstleister 
auf folgendes Hinweisen:
Wer an seinem Grundstück oder Haus, Bau- und oder Sanie-
rungsarbeiten oder andere Tätigkeiten und Arbeiten durchführt 
oder von Baubetrieben und Dienstleistern durchführen lässt 
und dabei öffentliche Verkehrsflächen wie Gehwege, Straßen 
und Plätze vor seinem Grundstück für das Abstellen oder Vor-
halten von Baumaterialen, Baumaschinen, Gerüsten, Fahrzeu-
gen der Baubetriebe und Dienstleister, Schutt - und Abfall-
container usw. in Anspruch nimmt oder Gehweg und Straßen 
wegen der Baumaßnahme öffnet, ist zwingend verpflichtet, im 
Voraus, mindestens 4 Wochen vor Beginn der Arbeiten, einen 
Antrag auf Sondernutzung für diese Flächen bei der Stadtver-
waltung Trebsen zu stellen. Die Rechtsgrundlage dafür ist die 
Sondernutzungssatzung der Stadt Trebsen. Zeitgleich ist ein 
Antrag auf Verkehrssicherung einer Arbeitsstelle im öffentli-
chen Verkehrsraum laut § 45 Abs. 6 Straßenverkehrsordnung 
(StVO) bei unserer zuständigen Straßenverkehrsbehörde in 
Grimma zu beantragen. Mit den Arbeiten kann erst begonnen 
werden, wenn die Sondernutzungserlaubnis und die verkehrs-
rechtliche Anordnung zur Sicherung einer Arbeitsstelle im öf-
fentlichen Verkehrsraum dem Antragsteller vorliegen. Verstöße 
können nach § 10 Sondernutzungssatzung der Stadt Trebsen 
und § 49 Abs. 4 Nr. 3 StVO als Ordnungswidrigkeit mit Buß-
geldern bis 500 Euro und in bestimmtem Fällen mit bis zu  
5.000 Euro geahndet werden.

Herzliche Einladung zu den 
Senioren-Frühlingsfesten der Stadt 

Trebsen

Wie versprochen, wollen wir für die ausgefallenen Se-
nioren-Weihnachtsfeiern in diesem Jahr ein Frühlings-
fest durchführen. Ich möchte Sie daher recht herzlich 
zu folgenden Terminen einladen:
Seelingstädt: Mittwoch, 11.05.2022 im Speicher
Trebsen: Donnerstag, 12.05.2022 in der Sport- 

und Kulturstätte
Altenhain: Freitag, 13.05.2022 in der Turnhalle
Neichen: Samstag, 14.05.2022 im Feuerwehr-

gerätehaus

Alle Veranstaltungen beginnen um 14:00 Uhr. Einlass 
ist ab 13:30 Uhr.
Die Altenhainer denken bitte daran, ihr Geschirr 
mitzubringen.
Die Trebsener melden sich bitte bis zum 30.04.2022 
im Rathaus Trebsen an. Die Ortsteile ebenfalls bis zum 
30.04.2022 bei den zuständigen Ansprechpartnern. 
Wie gewohnt bezahlen Sie bis dahin Ihren Unkosten-
beitrag in Höhe von 5,00 EUR.
In Neichen sind alle Senioren eingeladen, auch jene, 
die sonst nicht an den monatlichen Veranstaltungen 
der Volkssolidarität teilnehmen. Bitte melden Sie sich 
ebenfalls bis 30.04.2022 bei Frau Gärtner (Tel. 44306) 
an.

Ansprechpartner:
•	 Die Altenhainer bei Frau Jeanette Lenk
•	 Die Neichener bei Frau Karin Gärtner
•	 Die Seelingstädter bei Frau Heike Rimms
•	 Die Trebsener bei Frau Petra Strauß im Rathaus
Wir freuen uns auf einen gemeinsamen Nachmittag mit 
Ihnen.

Petra Strauß
Sachbearbeiterin
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Wissenswertes

Über 15.000 Euro für die Region -  
Sparkassen-Stiftung unterstützt 7 Projekte

Die Stiftung der Sparkasse Muldental leistet einen wichti-
gen Beitrag zur Förderung und Gestaltung der Region. Jedes 
Jahr werden Mittel für die Förderung von Kunst, Kultur, Sport,  
Jugend und Altenhilfe, Erziehung, Volks- und Berufsbildung be-
reitgestellt, um verschiedene Projekte im ehemaligen Mulden-
talkreis finanziell unterstützen zu können.
Für das Jahr 2022 hatten 13 Vereine und Einrichtungen Förder-
mittel bei der Stiftung beantragt, aus denen 7 Vorhaben vom 
Kuratorium ausgewählt wurden. Am 1. März 2022 nahm Mari-
on Pause vom Altenhainer Heimatverein e. V. Stiftungsmittel in 
Höhe von 4.000 Euro vom Landrat und Kuratoriumsvorsitzen-
den Henry Graichen entgegen. Die Gelder werden für das vom 
Verein initiierte Projekt „Umweltpädagogischer Rundweg Alten-
hain“ verwendet. „Mit der Anschaffung von sechs Lehrtafeln für 
den Rundweg in Altenhain soll im Rahmen von Ausflügen päd-
agogischer Einrichtungen auf die Natur aufmerksam gemacht 
werden“ berichtet Pause. „Die Gesamtsumme der Fördermittel, 
die wir für Projekte des Jahres 2021 vergeben, beläuft sich auf 
über 15.000 Euro.“, verkündete Stiftungsvorstand Holger Knis-
pel. „Wir freuen uns, dass wir Vereine unserer Region in dieser 
derzeit doch recht schwierigen Situation finanziell unterstützen 
können.“, so Knispel.
In diesem Jahr stellt die Stiftung einen Förderbetrag in Höhe 
von 41.000 Euro bereit. Die Projekte sollen eine möglichst gro-
ße Breitenwirkung in der Gesellschaft haben und frühestens im 
1. Quartal 2023 beginnen. Projektideen sind bis zum 15. Okto-
ber 2022 beim Vorstand der Stiftung einzureichen. Unter allen 
Vorhaben werden wieder förderwürdige Projekte ausgewählt 
und finanziell unterstützt. Nähere Informationen und das An-
tragsformular finden Sie unter www.sparkassenstiftung-mul-
dental.de.

Für weitere Informationen und Fragen:
Holger Knispel
Stiftung der Sparkasse Muldental
Straße des Friedens 25, 04668 Grimma
Telefon: 03437 991-1000

Veranstaltungsinformationen

Die Sächsischen Bläserphilharmonie

… schwebte am 12.03.2022 „auf Spitze“ und ausgelas-
sen zu einer Auswahl an Ballettmusiken durch den Saal. 
Wir hatten einen abwechslungsreichen und grandiosen 
Nachmittag.
Am Samstag, 21.05.2022 um 16:00 Uhr schließen 
wir die Saison 2021/22 in der Sport- und Kulturstätte  
„Johannes Wiede“ mit „Oper ohne Worte“ ab. Dann 
heißt es: „Oper könnte so schön sein, wenn der Gesang 
nicht wäre …“ Das Orchester präsentiert uns die schöns-
ten Opernmelodien in instrumentalem Kostüm. Wir neh-
men wie gewohnt telefonische Reservierungen unter 
034383 60419 entgegen.

„HÖR AUF DEIN BAUCHGEFÜHL“

… lautet die Aufforderung. Roy Reinker präsentiert am 
09. und 10.04.2022 seine Bauchrednershow in der Sport- 
und Kulturstätte „Johannes Wiede“ in Trebsen.
Wann: am Samstag, 09.04.2022 um 20:00 Uhr
am Sonntag, 10.04.2022 um 16:00 Uhr
Kosten: 20,00 EUR pro Karte

Carola Röhler
Sachgebiet Kultur und Tourismus

Informationen aus der Bibliothek
Auch in diesem Monat machen wir Sie auf einige Neuzu-
gänge aufmerksam:
„Das Geheimnis des Bücherschranks“ von Frida Skybäck
„Brunnenstrasse“ von Andrea Sawatzki
„Quiet Girl. Geschichte einer Introvertierten“ von Debbie 
Tung
„Das Manuskript“ von John Grisham

Im Bereich digitaler Medien haben wir auf CD u. a. neu im 
Bestand:
„Wermann Merkel Reger – Gesamtwerke für Violoncello und 
Orgel“
„Dolly Parton and friends“
„Knochen zu Asche“ von Kathy Reichs, gelesen von Katja 
Riemann

Und was geschieht mit aussortierten Medien? Wir haben 
hier einen Bücherflohmarkt. Sie können die Exemplare hier 
bei uns in der Bibliothek für ein bis zwei Euro kaufen. Vieles 
geben wir auch kostenfrei ab. Sie sind herzlich eingeladen, 
bei uns zu stöbern. Kostenfrei von der Sächsischen Landes-
zentrale für politische Bildung stehen Ihnen unter anderem 
folgende Publikationen zur Verfügung:
„Künstliche Intelligenz“ von Manuela Lenzen
„Die Deutschen und ihre Kolonien“ hrsg. Von Horst Gründer 
und Hermann Hiery
„In Zukunft hitzefrei? Das Jugendbuch zum Klimawandel“ 
von Tim Schulze
Diese Angebote gelten natürlich auch für alle, die bisher kei-
ne Nutzer oder Nutzerinnen der Bibliothek sind.

Die aktuellen Informationen zu den Zugangsvoraussetzun-
gen finden Sie weiterhin auf der Homepage. Für Absprachen 
und Fragen rufen Sie uns einfach an. Wir können Ihnen z. B. 
eine Auswahl an Medien an der Haustür übergeben oder Sie 
nutzen die Onleihe.

Carola Röhler
Leiterin Stadtbibliothek Trebsen

Die nächste Ausgabe erscheint am:
Freitag, dem 22. April 2022

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge:
Freitag, den 8. April 2022

Annahmeschluss für Anzeigen:
Mittwoch, der 13. April 2022
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Wir gratulieren

85
Wir gratulieren

Zu Ihrem Geburtstag möchte ich Ihnen auf das Herzlichste 
gratulieren. Für die Zukunft wünsche ich Ihnen alles erdenk-
lich Gute, vor allem Gesundheit, Freude und persönliches 
Glück im Kreise Ihrer Familie und Angehörigen.w
Auch allen an dieser Stelle nicht genannten Jubilaren über-
mittle ich hiermit alle guten Wünsche.

Stefan Müller
Bürgermeister

in Trebsen
Milich, Siegfried 85. Geburtstag 21.03.

Die herzlichsten Glückwünsche überbrachte Bürgermeister 
Stefan Müller telefonisch am 27.03.2022 an Frau Irmgard 
Thiemer nach Seelingstädt zum 100. Geburtstag.

Grüße zum Geburtstag

online buchen: anzeigen.wittich.de

Schul-, Vereins- und Kirchennachrichten

Neues aus der Grundschule

Was kann ich für den Frieden tun?

Auch Grundschulkinder haben mitbekommen, 
dass die Welt seit dem 24.02.2022 eine ande-
re ist. Ein Krieg in Europa wirft auch bei ihnen 

Fragen und Ängste auf. Darüber haben wir lange und kindge-
recht gesprochen. Um ein Zeichen zu setzen und um gegen 
den Krieg zu protestieren, haben wir Friedenstauben gebastelt 
und darauf geschrieben, warum sich die Kinder den Frieden 
wünschen. Ein kleines Zeichen der Hoffnung! Außerdem hat 
die Klasse 4a einen Kuchenbasar organisiert. Der Erlös kommt 
den Menschen aus der Ukraine zu Gute. Übergeben wurde 
die Summe von 188,20 EUR an eine Trebsener Erzieherin, die 
selbst aus der Ukraine stammt und Kontakte dahin hat. Die 
Klasse 2a erzielte durch den Verkauf von selbstgebackenen 
Muffins sowie durch Spenden einen Erlös von 200 EUR. Klasse 
3b sammelte in der Schule Babysachen, Arznei, Drogerieartikel 
und Nahrungsmittel. Damit konnten 3 große Kartons gefüllt und 
am 21.03.2022 übergeben werden.
Vielen Dank an die große Hilfsbereitschaft!

Gesunde Schule

Eine ausgewogene Ernährung hält gesund und fit. Jede Menge 
Obst und Gemüse dürfen es sein, reichlich Brot und Getreide 
sollten auf dem Speiseplan stehen. Die sogenannte „Ernäh-
rungspyramide“ vermittelt das auf einfache Art und Weise. Die 
Ampelfarben Grün, Gelb und Rot verraten, welche Lebensmittel 
in welchen Mengen auf den Tisch kommen sollten: Rot steht für 
„sparsam“, Gelb für „mäßig“, Grün für „reichlich“. Wie enorm 
wichtig auch die richtige Menge an Getränken ist, erklärte am 
9. März Ernährungsexpertin Grit Mannagottera von der AOK 
PLUS den Kindern der 2b an der Grundschule Trebsen. Min-
destens sechs Gläser ungezuckerter Tee oder Wasser sollten 
jeden Tag für den klaren Kopf zum Schreiben, Lesen und Rech-
nen sorgen. Gemeinsam mit 
den Schülerinnen und Schülern 
warf Grit Mannagottera einen 
genaueren Blick auf die Inhalts-
stoffe von bei vielen beliebten 
Getränken und machte mit den 
Kindern viel zu hohe Zucker-
anteile aus. Einen besonderen 
Tipp hatte die Expertin für die 
richtige Größe der Mahlzeiten 
parat: Eine Portion entspricht 
der Menge, die in einer Kinder-
hand Platz hat.

J. Radlbeck
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Neues aus der  
Oberschule Trebsen

Elternarbeitstag  
der Oberschule Trebsen

Wo kommt eigentlich das Geld für unseren Wocheneinkauf her, 
was macht meine Mama, während ich in der Schule bin und wo 
verbringt mein Papa einen Großteil des Tages?
Diese und ähnliche Fragen können sich die Schülerinnen und 
Schüler der 7. Jahrgangsstufe der Oberschule Trebsen im Ver-
lauf des „Elternarbeitstages“ beantworten. Dieser findet jährlich 
im Rahmen des Berufsvorbereitungskonzeptes statt und fiel in 
diesem Jahr auf den 08.03.2022. Die Jahrgangsstufe 8 nahm in 
diesem Jahr ebenfalls teil, da der Elternarbeitstag im letzten Jahr 
aufgrund der Pandemie abgesagt werden musste und nun in die-
sem Jahr nachgeholt werden konnte. Ziel dieses Tages ist der 
Einstieg in praktische Erfahrungen mit Wirtschaft und Arbeit, um 
Arbeitswelt, Arbeitsbelastung und unterschiedliche Arbeitsaufga-
ben kennenzulernen. Die Schülerinnen und Schüler begleiten ein  
Elternteil oder einen anderen Verwandten einen gesamten Tag lang 
in dessen Beruf und können so den Wert von Arbeit als Grundlage 
der Erfüllung persönlicher Ziele wertschätzen lernen und das Tä-
tigkeitsfeld ihrer Eltern oder anderer Verwandter erleben.
Die Auswertung des Besuchstages erfolgt im Deutschunter-
richt. Hierfür bereiten die Schülerinnen und Schüler eine Prä-
sentation über den Betrieb bzw. die Einrichtung, den ausgeüb-
ten Beruf, den Arbeitsplatz und die Aufgaben und Tätigkeiten in 
dem Betrieb oder der Einrichtung vor. Doch nicht nur die ers-
ten praktischen Erfahrungen mit der Berufswelt können durch 
diesen Tag gewährleistet werden. Auch das Verständnis für die 
eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten kann an einem solchen 
Tag positiv verstärkt werden. So berichtete z. B. eine Schüle-
rin am darauffolgenden Tag stolz: „Ich habe zwar etwas länger 
gebraucht als die anderen Leute, aber ich habe die Aufgaben 
trotzdem geschafft.“ Und auch die Wertschätzung und das 
Verständnis für die tägliche Arbeit erwachsender Bezugsper-
sonen kann durch den Elternarbeitstag gefördert werden. So 
fielen am nächsten Tag Aussagen wie: „Ich habe gemerkt, wie 
anstrengend Arbeit manchmal sein kann“, „ich verstehe, wenn 
meine Mutti nach der Arbeit mal keine Lust hat zu reden“ und 
„der Elternarbeitstag ist sehr cool und es macht auch viel Spaß, 
aber ich habe gemerkt, dass ich nie den Beruf meines Papas 
lernen möchte.“ Trotz Muskelkater und Müdigkeit am Tag, fiel 
das Feedback der Jugendlichen durchweg positiv aus und es 
wurde sogar der Wunsch geäußert, diesen Tag noch einmal 
wiederholen zu können.
Im Folgenden äußert die Schülerin Leny Schwarze (Klasse 8a) 
ihre Erfahrungen bezüglich des Elternarbeitstages: „Hallo, ich 
bin Leny und ich gehe auf die OS Trebsen. Am Dienstag, dem 
08.03.2022 habe ich am „Elternarbeitstag“ teilgenommen. An 
diesem Tag war ich bei Stahlgruber in Trebsen und habe mei-
ner Oma im Büro geholfen. Eigentlich dachte ich, dass es sehr 
anstrengend und kompliziert wird, doch das war es auf jeden 
Fall nicht. Um 7 Uhr hat der Tag begonnen und meine Oma 
hat mich ihren Kollegen vorgestellt, danach hat sie mir die ver-
schiedenen Bereiche/Abteilungen gezeigt. Nachdem ich alles 
gesehen habe, sind wir ins Büro gegangen und haben zum 
Beispiel Rechnungen geprüft oder Bestellungen aufgegeben. 
Der „Elternarbeitstag“ ist meiner Meinung nach eine ziemlich 
tolle Idee, da man so auch mal sieht, was die Eltern auf Arbeit 
eigentlich so machen.“

DRK-Kleidersammlung in Trebsen

jeden 2. Sonnabend im Monat
09:30 – 11:00 Uhr Sport- und Kulturstätte „Johannes Wiede“

Es werden nur Altkleider und Textilien jeder Art gesammelt – 
keine Schaumstoffe, Schuhe, Plüschtiere!

Informationen  
vom Hort Trebsen

Endlich ist es so weit.
Willkommen in der Osterzeit.
Der Hase nun die Eier bringt.

Und fröhlich durch die Gärten springt.
Wir wünschen euch zum Osterfeste

Alles Liebe und das Beste!

Das Team der Erzieher vom Hort Trebsen

Für alle neugierigen Hortkinder und Eltern. Dies ist unser Plan 
für die Osterferien.
19.04. Huskys kommen uns besuchen, Märchenstunde
20.04. Töpfern und Schatzsuche im Rittergut
21.04. Fahrt ins Kinderland nach Grimma
22.04. Osterwanderung

Die Mädchen und Jungen der Klasse 4a organisierten am 
17.03.2022 einen Kuchenbasar in der Grundschule. Viele lecke-
re Muffins und Kuchen verkauften sie in den Pausen an ihre 
Mitschüler. 188,20 Euro wurden eingenommen. Diese Spende 
übergaben sie an ihre ehemalige Erzieherin Frau Nadila Lis, 
die damit benötigte Sachen für die Flüchtlinge aus der Ukraine 
kaufen kann. Vielen Dank an alle Eltern, die uns beim Backen 
unterstützt haben.

Zu einer anderen Spendenaktion riefen die Hortkinder der Klas-
sen 1a und b, 2a und b, 3a und 4b auf. Ziel war es mindestens 
100 Konservendosen (fertige Mahlzeiten) zu sammeln. Viele 
Kinder beteiligten sich daran und am Ende stapelte sich ein 
Dosenberg von 152 Büchsen. Großartig. Vielen Dank!

Ihre Onlinedruckerei von 
LINUS WITTICH Medien 

günstig
online
günstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstig

drucken
Jetzt 

Druckkosten vergleichen und bares Geld sparen!
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Einweihung  
weiterer Teil Kelcheichenwanderweg

Am 11.05.2022, lädt die Jagdgenossenschaft Altenhain zu einer 
Einweihung eines weiteren Teiles des Kelcheichenwanderwe-
ges in Altenhain ein. Die in letzten Jahren gestartete Aktion mit 
Sitzgruppe wird nun durch weitere Hinweisschilder und Sitz-
gelegenheiten ergänzt. „Gemeinsam mit dem Heimatverein 
und der Stadt Trebsen haben wir den Weg ausgebaut und so 
die Attraktivität unseres Dorfes gesteigert.“, sagt Uwe Killisch, 
Vorstandsvorsitzender der Jagdgenossenschaft Altenhain, die 
einen Teil der Kosten übernimmt. Die Jagdgenossen starten um 
18:30 Uhr an der Kirche mit einer kleinen Wanderung entlang 
des Weges bis zur Kelcheiche, um dort ihre jährliche Jahres-
hauptversammlung abzuhalten. Gegen 19:30 Uhr wird dann bei 
Gulaschsuppe und Lagerfeuer der zweite Teil des Kelcheichen-
wanderweges eingeweiht, wozu alle Interessierten herzlich will-
kommen sind.

Uwe Killisch
Vorstandsvorsitzender

Altenhainer Heimatverein

Im Bann der heimischen Tiere“ ...

... will uns die Fremdiswalderin Ute Knie-
sche wissen, während sie uns ihre Foto- und 
Filmaufnahmen zeigt und teilhaben lässt an 
den unglaublichen Geschichten ihrer Erleb-

nisse, wenn sie ganz nah am Tier ist. Seit über 40 Jahren enga-
giert sie sich als Kommunalpolitikerin und das ist oft stressig. 
Sie suchte nach einem Ausgleich und fand ihn als Fotografin in 
der Natur unserer heimischen Tier- und Pflanzenwelt.
Wir laden dazu zum 65. Altenhainer Vortrag am Sonntag, dem 
24. April 2022 um 14:30 Uhr ins Heimathaus, Dorfstraße 2 herz-
lich ein. Die Veranstalter freuen sich auf interessierte Gäste und 
wer möchte kann ab 14:00 Uhr dem Angebot von Kaffee und 
Kuchen nachkommen. Wir bitten um einen Unkostenbeitrag 
von 4,00 EUR pro Person. Bringen Sie auch Ihre Freunde und 
Bekannten mit – wir freuen uns auf Ihr Erscheinen!
Anmeldung ist möglich unter: info@altenhainer-hv.de, Tel.: 0178 
1616864 oder: Zettel im Briefkasten am Heimathaus, Dorfstra-
ße 2. Es gelten die aktuellen Coronaschutzvorschriften!

Volker Killisch
Im Auftrag des Altenhainer Heimatvereins

Festgottesdienst  
in der  

Seelingstädter Kirche

Die Ev.-Luth. Kirchgemeinde Seelingstädt und der Heimat-
verein Seelingstädt e. V. laden alle herzlich zum 100-jährigen 
Jubiläum der Glockenweihe ein. Im 1. Weltkrieg wurden die 
Bronzeglocken der Kirchen zur Herstellung von Kriegsgeräten 
eingeschmolzen. So auch die Seelingstädter Glocken. 1922 
konnte auf Initiative von Kantor Graupner und durch Spenden 
der Seelingstädter neue Glocken aus Bochumer Stahlguss be-
schafft werden. Die mittlere Glocke ist eine Spende von Frau 
Brettschneider-Bodemer. Am Palmsonntag 1922 wurden sie 
geweiht. (Auszug aus dem Flyer zur Glockenweihe)
Aus diesem Anlass laden wir 
alle Einwohner unserer Gemein-
den und alle Gäste am Oster-
sonntag, dem 17. April 2022 um 
14:00 Uhr zum Festgottesdienst 
in die Seelingstädter Kirche ein. 
Anschließend findet ein ge-
meinsames Kaffeetrinken und 
für die Kinder Ostereiersuchen 
statt. Helfer und Kuchenbäcker 
werden noch gesucht. Bitte 
bei Reinhard Höver, Tel. 0178 
3090181, melden. Bleiben Sie 
behütet und gesund.

„Amtsblatt der Stadt Trebsen mit Ortsteilen“

Das Amtsblatt der Stadt Trebsen erscheint monatlich und wird an alle erreichbaren Haushalte 
kostenlos verteilt.
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Verlag	 An den Steinenden 10, 04916 Herzberg, Telefon (0 35 35) 4 89-0
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Kinder- und Sommerfest Neichen e. V.

Liebe Einwohner,
endlich ist es so weit. In diesem Jahr kann der Verein 
wieder unser Kinder- und Sommerfest in Neichen am  
18. Juni an der Feuerwehr gestalten. Aber ohne Ihre Hilfe 
geht es nicht und deshalb benötigen wir Ihre Unterstüt-
zung und würden uns natürlich freuen, wenn Sie mit dabei 
sind
- beim Zeltaufbau am Donnerstag, dem 16.06., 

ca. 17:00 Uhr und
- beim Abbau des Zeltes am Sonntag, dem 19.06., 

ab 10:00 Uhr
- bei der Gestaltung der Tombola benötigen wir wieder 

viele Preise
- Ihren Einsatz als Kuchenbäcker für den Kuchenbasar
- Helfer für die Kassierung des Unkostenbeitrages 

ab 13:45 Uhr
- bei der Umsetzung des Wetteinsatzes beim Legendär-

en „Wetten dass …?“ in Neichen am Abend

Außerdem erwartet Sie wieder die Oldtimer-Show, allerlei 
für die Kinder, z. B. eine Kindereisenbahn, Hüpfburg und 
Fußball, Dart für Jung und Alt, Ponyreiten, Kinderschmin-
ken, Kaffeestube, Tombola, Musik zum Tanzen für Jung 
und Alt mit unserem DJ „Dirks Musikladen“ aus Bad Lau-
sick und natürlich ist für Speisen und Getränke auch ge-
sorgt und noch einiges mehr. Wir sind noch an der Vorbe-
reitung und sicher erwartet Sie noch der eine oder andere 
Programmpunkt.
Bitte bleiben Sie bei einer guten Gesundheit.

Ihr Team Kinder- und Sommerfest Neichen e. V.



Trebsen Nr. 4/2022- 20 -

nach getaner Arbeit stärken. Auch wer auf süßes Backwerk 
stand, kam auf seine Kosten, denn Fam. Meyer sorgte mit viel 
Herz und Liebe dafür. 
Ein herzliches Dankeschön an alle fleißigen Helfer, die beim 
Frühjahrsputz dabei waren und wir freuen uns auch weiterhin 
auf Ihre Unterstützung.

Ihr Verein Kinder-Sommerfest Neichen e. V.

Ostereiersuche  
wird nochmal verschoben

Leider können wir unsere Ostereiersuche im Kleinen Park 
am Samstag, dem 16. April 2022 nicht durchführen. Der 
Kultur und Jugend Trebsen e. V. plant seit 2020, dass der 
Osterhase in den kleinen Park kommt. Dazu sollte es eine 
Ostereiersuche geben. Weiterhin war ein Schau- und Strei-
chelzoo, Ponyreiten und weiteren Spielattraktionen wie Eier-
laufen, Möhrenweitwurf und Stockbrot am Lagerfeuer usw. 
geplant. Aufgrund der derzeitig hohen und noch anstei-
genden Corona-Inzidenzen im Landkreis Leipzig ist ein 
solches Event nicht umsetzbar. Wir planen aber für den 
Herbst wieder unser Herbstzauberfest. Das 5. Herbstzau-
berfest findet am 3. September 2022 statt. Mit ein we-
nig Glück hoppelt dann nächstes Jahr an Ostern der Hase 
ohne Mundschutz in den kleinen Park.
Bleiben Sie bis dahin alle gesund.

Ihr Kultur und Jugend Trebsen e. V.
Vorsitzende Anke Faber

Vorankündigung –  
Frühlingsspaziergang 2022

Nachdem unsere traditionellen Frühlingsspa-
ziergänge 2020 und 2021 Corona bedingt aus-
fallen mussten, wollen wir einen Neuanfang 
wagen. Interessenten sollten sich den Sonntag, 

15.05.2022 vormerken. Geplant ist ein historischer Rundgang 
durch unsere Stadt.
Nähere Informationen im Amtsblatt Mai 2022.
Wir wünschen allen Bürgern unserer Stadt ein 
friedliches Osterfest.

Uwe Baumann
Trebsen erleben e. V.

Volkssolidarität Leipziger 
Land/Muldental e.V.

Neues aus der Ortsgruppe  
der VS Neichen

Liebe Seniorinnen und Senioren,
wir laden Sie herzlich für Sonnabend, dem 9. April um  
14:00 Uhr in den Schulungsraum der Feuerwehr Neichen zum 
„Frühlings- und Osterfest“ ein. Vom Programm her lassen Sie 
sich wie immer überraschen. 
Gern können Sie auch ein paar Minuten eher da sein, damit 
Sie zu Ihrer und unserer Sicherheit wieder vor der Veranstal-
tung einen Selbsttest durchführen können. Wir wünschen 
Ihnen einen unterhaltsamen Nachmittag. 
Bitte bleiben Sie bis dahin bei einer guten Gesundheit.

Ihre Karin Gärtner und das Team der OG der VS Neichen

Frühjahrsputz im Ortsteil 
Neichen am 26. März

Unter der Federführung des Vereins Kin-
der- Sommerfest Neichen e.V. organisier-
ten wir am Sonnabend, dem 26.03. bei 
bestem Sonnenschein einen gemeinsa-
men Frühjahrsputz mit den Kameraden 
der Feuerwehr und der Ortsgruppe der 

Volkssolidarität Neichen. 09:00 Uhr war Treffpunkt an der Feu-
erwehr und wir waren sehr erfreut, dass sich so viel beteiligt ha-
ben. Wir möchten uns ganz herzlich bei allen bedanken, die so 
tatkräftig bei unserem 1. organisierten Frühjahrsputz in Neichen 
mitgeholfen haben. Die 38 Teilnehmer wurden auf die einzelnen 
Stationen verteilt und so konnten wir den Muldentalradweg in 
Richtung Nerchau und Nitzschka, den Radweg nach Trebsen 
und die Pirnaer Straße Richtung Neichen vom Müll befreien. 
Die Aussage eines Helfers insgesamt war, „dass wir so viel Müll 
sammeln, hätte ich nie gedacht.“ Also ist die Botschaft an alle 
Nutzer des Muldenradweges, nehmt bitte euren Müll mit nach 
Hause und entsorgt ihn in der Gelben Tonne oder im Hausmüll 
und nicht in der freien Natur.
Weiterhin wurden die Wiesen an der Feuerwehr bis zum Rast-
platz an der Friedrich-Engels-Straße abgeharkt und von Ästen 
befreit und der Spielplatz für unsere Kinder in Neichen wurde 
auf Vordermann gebracht. Dank der Unterstützung eines Spon-
sors konnten wir den Tisch und die Sitzbänke erneuern, der 
Sandkasten wurde vom Unkraut befreit, so dass er wieder von 
den Kindern genutzt werden kann, die Wippe auf Vordermann 
gebracht, die desolaten Ballfangnetze etwas repariert und na-
türlich auch die Wiese geharkt. Auch wurde eine Box für Sand-
spielzeug aufgestellt. Wenn Sie evtl. Sandspielzeug nicht mehr 
benötigen, können Sie es gern in die Box tun. Die Kinder wird 
es freuen. Am Radweg wurden durch die Kameraden der Feu-
erwehr die Böschung von trockenem Holz befreit. Am „Gärtner 
Platz“ sorgte mit 82 Jahren Hannelore Lange als älteste Teil-
nehmerin des Einsatzes gemeinsam mit Monika für Sauberkeit, 
auch zwei Rabatten wurden neu angelegt, um den Platz noch 
schöner zu gestalten. Dabei unterstützte uns Marcel mit dem 
Kleinbagger und holte auch Muttererde von Anett, damit die 
Rabatten bepflanzt werden konnten. Die unschöne Rabatte ne-
ben der Bushaltestelle am Bahnhof wurde wieder ansehnlich 
gestaltet. Es musste viel wild Gewachsenes beseitigt und die 
Rabatte neugestaltet werden. Was gar nicht so einfach war.

Gegen 12 Uhr wurden die Arbeiten beendet und mit Grillwurst 
oder Steak vom Grill konnten sich die Helfer an der Feuerwehr 
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Neues aus der Ortsgruppe Trebsen

Wir wünschen allen Seniorinnen und Seni-
oren ein frohes und friedliches Ostern bei 
bester Gesundheit!

Neues aus der Ortsgruppe: Am 5. Mai 2022 besucht uns Frau 
Franziska Masche (Bundestagsabgeordnete SPD) 14:00 Uhr in 
der Sport- und Kulturstätte Trebsen.
Bleiben Sie bei guter Gesundheit!

Ihre Petra Baumann

Gottesdienste und Veranstaltungen  
in unseren Kirchen

14.04.2022, Gründonnerstag
Tischabendmahlsfeier (Pfarrerin Silberbach) in Neichen um 
19:00 Uhr
15.04.2022, Karfreitag
Gottesdienst mit Chor (Pfarrerin Silberbach) in Trebsen um 
14:00 Uhr
17.04.2022, Ostersonntag
Andacht zur Osternacht mit Taufe und anschl. Osterfrühstück 
(Pfarrerin Silberbach) in Neichen um 05:30 Uhr
17.04.2022, Ostersonntag
Gottesdienst (Pfarrerin Silberbach) in Trebsen um 10:15 Uhr
17.04.2022, Ostersonntag
Festgottesdienst – 100 Jahre Glocken (Pfarrerin Silberbach) in 
Seelingstädt um 14:00 Uhr
18.04.2022, Ostermontag
Gottesdienst (Pfarrerin Silberbach) in Neichen um 08:45 Uhr
18.04.2022, Ostermontag
Familiengottesdienst (Pfarrerin Silberbach) in Altenhain um 
10:15 Uhr
24.04.2022, Quasimodogeniti
Gottesdienst (Pfarrer i. R. Flessing) in Trebsen um 10:15 Uhr
01.05.2022, Misericordia Domini
Gottesdienst (Pfarrerin Silberbach) in Trebsen um 08:45 Uhr
01.05.2022, Misericordia Domini
Gottesdienst (Pfarrerin Silberbach) in Altenhain um 10:15 Uhr
08.05.2022, Jubilate
Gottesdienst zur Jubelkonfirmation (Pfarrerin Silberbach) in 
Trebsen um 10:15 Uhr
08.05.2022, Jubilate
Gottesdienst (Herr Höver) in Seelingstädt um 10:15 Uhr

Pfarrerin
Birgit Silberbach
034383 62807
birgit.silberbach@gmx.de

Ev.-Luth. Gemeindebüro Trebsen
Frau Iris Meinig
Pfarrgasse 5
04687 Trebsen

Sprechzeiten:
Do. 14:00 – 17:00 Uhr
Telefon: 034383 41269
Internet: www.kirche-trebsen.de
E-Mail: iris.meinig@evlks.de

Anzeige(n)




